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Zahlungsplan 

 
1. Die Auftraggeberin schuldet eine Vergütung in Höhe der „Summe netto“ der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsverzeichnis des in dem Vergabeverfahren bezuschlagten Angebots.  
 
Nach Ziffer 11 des EVB-IT-Systemlieferungsvertrags bemisst sich die Fälligkeit und Zahlung 
der Vergütung nach diesem Zahlungsplan.  
 
2. Die Vergütung wird in Raten gezahlt. Die Höhe, notwendigen Leistungsstände und Fällig-
keiten der einzelnen Raten ergeben sich wie folgt:  
 
Rate Leistungsstand  ca. Eintritt Vergütung  
1. Zuschlag – Wirksamwerden EVB-IT-Sys-

temlieferungsvertrag 
ca. August 2026 75.000 €  

2. Vollständige Lieferung Medientechnik  ca. September 2026 175.000 € 
3 Vollständige Abnahme Gesamtsystem  ca. Oktober 2026 Rest  

 
3. Mit der 1. Rate leistet die Auftraggeberin eine Anschubfinanzierung. Auf die Regelung zu 
durch den Auftragnehmer zu leistenden Sicherheiten in Ziffer 18.1 der EVB-IT Systemliefe-
rungs-AGB wird verwiesen. Voraussetzung für die Fälligkeit der Raten 2-3 ist die Erreichung 
des je Rate definierten Leistungsstandes. 
 
4. Die Raten sind nach Eintritt der Fälligkeitsvoraussetzungen der jeweiligen Rate innerhalb 
von 3 Wochen ab Zugang einer prüffähigen Rechnung durch den Auftragnehmer fällig. Eine 
gesonderte Verzinsung findet nicht statt. 
 
5. Die Fälligkeit der 3. Rate hat neben der ordnungsgemäß dokumentierten vollständigen Ab-
nahme des geschuldeten Gesamtsystems die Erstellung einer prüffähigen Rechnung des 
Auftragnehmers zur Voraussetzung, welche die letztlich nach Minderungen / Mehrungen ge-
schuldete Vergütung unter Abzug der bereits geleisteten Raten 1-2 aufweist.  
 
6. Für die nach Abnahme geschuldeten Serviceleistungen gelten die Maßgaben des 
EVB-IT Systemlieferungsvertrags. 


